
IHK-Leistungen 
für die Tourismus-
wirtschaft



Die Industrie- und Handels-
kammer zu Kiel ist Partner der
Wirtschaft. Sie vertritt die
Gesamtinteressen der gewerb-
lichen Wirtschaft und setzt
sich für die Förderung der
wirtschaftlichen Entwicklung
ein. Die Aufgaben der IHK las-
sen sich grob in hoheitliche
Tätigkeiten sowie in ein brei-
tes Dienstleistungsangebot
für die Unternehmen untertei-
len. Beide Bereiche werden in
Selbstverwaltung der Wirt-
schaft, also von der Wirt-
schaft für die Wirtschaft erle-
digt: schnell und kostengüns-
tig.

Die hoheitlichen Aufgaben
wurden der IHK vom Staat
übertragen. Hierzu gehören
beispielsweise die gesamte Be-
rufsbildung, die Bestellung
von Sachverständigen, die
Ausstellung von Außenwirt-
schaftspapieren oder die
Durchführung von Fachkunde-
prüfungen. Daneben bietet die
IHK sehr viele Dienstleistun-
gen für Unternehmen an. Be-
ratung in Fragen der Aus- und
Weiterbildung, des Umwelt-
schutzes oder des Exports sind
ebenso selbstverständlich wie
betriebswirtschaftliche Hilfe-
stellungen oder Auskünfte in
Sachen Wettbewerbs- und
Firmenrecht. Auch die Unter-
stützung angehender Unter-
nehmer bei der Existenzgrün-
dung oder der Übernahme
einer bestehenden Firma ge-
hört zum Dienstleistungsange-
bot der IHK.

Die wirtschaftliche Bedeutung
des Tourismus in Schleswig-
Holstein ist erheblich. Nach Be-
rechnungen des in Kiel ansässi-
gen Instituts für Tourismus-
und Bäderforschung  in Nord-
europa bewirkt allein der über-
nachtende Tourismus in allen
Unterkunftsarten einen Jahres-
umsatz von 3 Mrd. Euro. Durch
Tagesausflüge kommen noch
einmal 2,2 Mrd. Euro hinzu.
Dem Wirtschaftszweig Touris-
mus werden etwa 80.000 Be-
schäftigte in Schleswig-Hol-
stein zugerechnet. Dies ent-
spricht fast 7,5 Prozent aller
Erwerbstätigen. Im Bezirk der
Industrie- und Handelskammer
zu Kiel sind mehr als 4.300 Un-
ternehmen der Tourismuswirt-
schaft im Gastgewerbe sowie
als Reisemittler oder Reisever-
anstalter tätig.

Für dieses breite Spektrum an
Unternehmen bietet die IHK
eine Vielzahl von Leistungen
an.

Tourismuspolitik

Veränderte politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen
haben zu einem tiefen und
weitreichenden Wandel im
Gastgewerbe und im Tourismus
generell geführt. Der einzelne
Betrieb muss sich auf diesen
Wandel einstellen und die
damit verbundenen Probleme
bewältigen. Die IHK zu Kiel ver-
sucht, die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen dafür zu

IHK-Leistungen 
für die Tourismuswirtschaft



BLINDTEXT

verbessern; auf Landesebene,
gemeinsam mit den IHKs in
Flensburg und Lübeck, auf Bun-
desebene gemeinsam mit unse-
rem Dachverband, dem Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK). Wichtige
Handlungsfelder sind in diesem
Zusammenhang beispielsweise:

❏ Die Rolle der Europäischen
Union im Bereich des Tou-
rismus

❏ Tourismuspolitische Pro-
gramme der Parteien

❏ Tourismuskonzeption
Schleswig-Holstein

❏ Qualitäts- und Dienstleis-
tungsoffensive

❏ Designkontor Schleswig-
Holstein

❏ Elektronische Informati-
ons- und Reservierungs-
systeme

❏ Kurtaxe, Fremdenverkehrs-
abgabe

❏ Neuordnung der Schulferi-
enregelung

❏ Reisekostenrecht, Verpa-
ckungsverordnung, Hygie-
neverordnung u.s.w.

Existenzgründung

Wer sich in der Tourismusbran-
che selbstständig machen will,
wird von der IHK beraten. Exis-
tenzgründer erhalten Informa-
tionsmaterial, werden bei der
Markteinschätzung und der

Standortwahl beraten und über
die Inanspruchnahme öffentli-
cher Finanzierungshilfen infor-
miert. Darüber hinaus bietet die
IHK regelmäßig umfassende In-
formationsveranstaltungen zu
Existenzgründungen im Lande
an. Im persönlichen Gespräch
werden Detailfragen geklärt
und erste Einschätzungen der
Wettbewerbssituation in dem
angestrebten Tätigkeitsfeld ge-
geben. Die IHK beantwortet
Fragen im Zusammenhang mit
der Gewerbeanmeldung, bei-
spielsweise zu den Kosten, den
rechtlichen Folgen und zur
richtigen Bezeichnung des Un-
ternehmensgegenstandes. Hilfe
gibt es auch bei der Wahl der
Gesellschaftsform und beim
Finden der Firmenbezeichnung.

Börsen- 
und Informationspools

Die IHK unterstützt die Mitglie-
der und angehende Unterneh-
men bei der Betriebsübergabe
und der Anbahnung von Ge-
schäftskontakten. Das umfang-
reiche, kostenlose Online-An-
gebot unter www.ihk-schles-
wig-holstein.de umfasst unter
anderem die

❏ Unternehmensnachfolge-
und Existenzgründungs-
börse »nexxt-change«
www.nexxt-change.org

❏ interaktive Online-Lösun-
gen für Existenzgründun-
gen »IHK-Mentor«
www.ihk-mentor.de 



❏ die »Kooperationsbörse«
www.kooperationsboerse.
ihk.de zur Anbahnung von
Geschäftskontakten. 

Die Börsen erscheinen zugleich
im IHK-Magazin. Darüber hin-
aus steht die IHK mit ihren
weiteren speziellen Datenban-
ken zur Verfügung. Hierzu ge-
hören das Firmeninformations-
system (FIS), das Umweltfir-
men-Informationssystem
(UMFIS) www.umfis.de, das
Weiterbildungsinformationssys-
tem (WIS) www.wis.ihk.de und
das e-trade-center www.e-
trade-center.de, die Koopera-
tionsbörse für internationale
Geschäftskontakte. 

Finanzierungshilfen

Die Finanzierungsprogramme
der Europäischen Union, des
Bundes und Schleswig-Hol-
steins sind vielfältig, nicht
immer leicht durchschaubar
und zum Teil auch kombinier-
bar. Wir beraten über die lau-
fenden Förderprogramme und
ihre Konditionen. Auch be-
stimmte Anträge auf Förder-
mittel werden von uns begut-
achtet. Diese Gutachten wer-
den den Stellen zugeleitet, die
die Fördermittel gewähren. Zu
den Finanzierungshilfen gehö-
ren beispielsweise:

❏ Zuschüsse zur Unterneh-
mensberatung sowie zum
Gründercoaching

❏ Investitionszuschüsse

❏ Gründungszuschüsse der
Arbeitsagenturen

❏ Gründungs- und Mittel-
standsdarlehen der KfW

❏ Kapitalbeteiligungen

Zu geringe Eigenkapitalquoten
sind für Existenzgründer und die
mittelständischen Unternehmen
des Handels ein großes Problem.
Zur Investitions- und Betriebs-
mittelfinanzierung müssen Kre-
dite aufgenommen werden, die
es in der Regel nur gegen Si-
cherheiten gibt. Bund und Län-
der gewähren Bürgschaften zur
Besicherung von Krediten. Die
IHK zu Kiel begutachtet Bürg-
schaftsanträge und ist in den
Gremien der Bürgschaftsbank
Schleswig-Holstein für die
Bürgschaftsvergabe vertreten.

Betriebswirtschaftliche 
Hilfestellungen 

Auf der Höhe der Entwicklung
zu sein, ist eine wichtige Vo-
raussetzung, um in den sich
wandelnden Märkten bestehen
zu können. Betriebswirtschaft-
lichen Umfeldinformationen
misst die IHK daher einen
hohen Stellenwert bei. Sie bie-
tet Situations- und Entwick-
lungsgespräche an und infor-
miert u. a. über:

❏ Betriebswirtschaftliche
Vergleichszahlen

❏ Statistische Kennziffern
zur Beurteilung des Stand-
ortes
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❏ Informationen über Markt-
tendenzen

❏ Halbjährlicher Saisonbe-
richt »Tourismuswirtschaft«

Berufsausbildung

Qualifiziertes Fachpersonal ist
in Zeiten harten Wettbewerbs
um stagnierende oder gar zu-
rückgehende Nachfrage mehr
denn je eine Erfolgsvorausset-
zung für die mittelständische
Tourismuswirtschaft. Die dazu
erforderliche Berufsausbildung
stellt ein Hauptaktionsfeld der
IHK dar. Die IHK prüft zum Bei-
spiel die persönliche, fachliche
sowie berufs- und arbeitspäda-
gogische Eignung der Ausbilder
und stellt fest, ob und in wel-
chen Berufen in einem Betrieb
ausgebildet werden darf. Kann
ein Unternehmer nicht alle ge-
forderten Ausbildungsinhalte
vermitteln, stellt sie Kontakte
zu geeigneten Kooperations-
partnern her. 

Eine erfolgreiche Ausbildung
endet mit der bestandenen
IHK-Abschlussprüfung und
setzt die Teilnahme an einer
Zwischenprüfung voraus. Zur
Durchführung der Prüfung wer-
den paritätisch besetzte Prü-
fungsausschüsse durch die IHK
eingesetzt. Sie organisiert diese
Prüfungen und regelt die Zulas-
sung. Bei bestehenden Unstim-
migkeiten im Ausbildungsver-
hältnis zwischen Ausbildungs-
betrieb und Auszubildendem
muss vor Einschaltung der Ar-

beitsgerichte die Schlichtungs-
stelle der IHK angerufen wer-
den.

Weiterbildung

Der überwältigende wirtschaft-
liche Strukturwandel von heute
unterstreicht: Wir müssen le-
benslang lernen. Durch vielfäl-
tige Weiterbildungsveranstal-
tungen trägt die IHK maßgeb-
lich dazu bei, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Tourismuswirt-
schaft im IHK-Bezirk zu erhal-
ten und zu kräftigen. IHK-Wei-
terbildung wird von der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-
Holstein (WAK) unter anderem
in ihrem Bildungszentrum für
Tourismus und Gastronomie
(BTG) angeboten. Diese Institu-
tionen nehmen eine breite Pa-
lette von Weiterbildungsprü-
fungen ab, die zu anerkannten
Abschlüssen führen und sich in
Personalentwicklungskonzepte
einbetten lassen. Von der WAK
werden für die Tourismuswirt-
schaft folgende Lehrgänge mit
IHK-Prüfung angeboten:

❏ Küchenmeister/-in

❏ Restaurantmeister/-in

❏ Hotelmeister/-in

❏ Touristikfachwirt/-in

❏ Diätkoch/-köchin

Sich ändernde Aufgaben erfor-
dern neue Qualifikationen. Mit-
arbeiter müssen für neue An-



forderungen kontinuierlich fit
gemacht werden. Die IHK reali-
siert als Partner der Wirtschaft
praxisbezogene Konzepte. Neben
den Lehrgängen bietet unser Bil-
dungszentrum für Tourismus und
Gastronomie auch eine Vielzahl
von Seminaren, z. B. zu Mitar-
beiterführung, Warenwirtschaft
mit EDV, Hotelabrechnungssys-
temen und Fremdsprachen.
Damit wird ein wichtiger Beitrag
zur Qualifizierung der in der Re-
gion arbeitenden Menschen und
zur Wettbewerbsfähigkeit der
gastgewerblichen Unternehmen
geleistet. Hinzu kommt die Wei-
terbildungsberatung und –infor-
mation für Betriebe und Mitar-
beiter. Zur Verbesserung der
Transparenz des Weiterbil-
dungsangebotes haben die In-
dustrie- und Handelskammern
das Weiterbildungs-Informati-
onssystem (WIS) eingerichtet.
Es enthält Weiterbildungsange-
bote, Dozenten und Trainer. Zu-
griff auf das WIS besteht über
das Internet: www.wis.ihk.de

Zurückstellung 
vom Wehrdienst

Die Einberufung von mitarbei-
tenden Familienangehörigen
oder anderem Personal zum
Wehrdienst kann – zum Beispiel
aus saisonalen Gründen – mit-
unter von Unternehmen der
Tourismuswirtschaft nicht ver-
kraftet werden. Die IHK wird
jährlich von Wehrersatzbehör-
den zu rund 200 Anträgen auf
Zurückstellung von Wehrdienst
gehört. Die Arbeit der IHK bei

Wehrdienstausnahmen um-
fasst:

❏ Information und Beratung
der Betriebe

❏ Stellungnahmen zur Zu-
rückstellung vom Wehr-
dienst

Wettbewerbsrecht

Eine entscheidende Vorausset-
zung für das Funktionieren von
Marktwirtschaft ist, dass die
Spielregeln des lauteren Wett-
bewerbs eingehalten werden.
Die IHK berät Unternehmen der
Tourismuswirtschaft im Wett-
bewerbsrecht und geht gegen
wettbewerbswidriges Verhalten
vor. Die Wettbewerbsarbeit
umfasst im Einzelnen:

❏ Information und Beratung
der Betriebe

❏ Einigungsstelle zur Beile-
gung von Wettbewerbs-
streitigkeiten

❏ Prüfung von Beschwerden
über wettbewerbswidriges
Verhalten

❏ Abmahnung wettbewerbs-
widrigen Verhaltens

❏ Broschüre zum Wettbe-
werbsrecht

❏ Informationsveranstaltun-
gen zum Wettbewerbsrecht
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Gewerberecht

Grundsätzlich herrscht in
Deutschland Gewerbefreiheit.
In einigen Fällen bedarf es je-
doch einer gewerberechtlichen
Erlaubnis, wie z. B. zum Betrieb
eines gastgewerblichen Unter-
nehmens. Die IHK berät gastge-
werbliche Unternehmen in Fra-
gen des Hotel –und Gaststät-
tenrechts (z. B. Meldegesetz,
Gaststättengesetz, Gaststätten-
verordnung). Außerdem führt
sie monatlich Unterrichtungs-
verfahren nach dem Gaststät-
tengesetz durch.

Firmenrecht

Das Firmenrecht ist schwer-
punktmäßig im Handelsgesetz-
buch (HGB) geregelt und dient
der Klarheit und Wahrheit im
kaufmännischen Geschäftsver-
kehr. Nur wer – wie viele Un-
ternehmen der Tourismuswirt-
schaft – im Handelsregister als
dem »Register der Vollkauf-
leute« eingetragen ist, darf eine
»Firma« führen. Die IHK bear-
beitet jährlich etwa 3.000 Han-
delsregistervorgänge. Ihre Ar-
beit erstreckt sich auf:

❏ Information und Beratung
der Unternehmen zum Fir-
menrecht

❏ Stellungnahmen gegenüber
den Amtsgerichten zu Han-
delsregistereintragungen

❏ Handelsregisterauskünfte

Umweltschutzberatung

Umweltschutz ist heute mehr
denn je ein für die Wirtschaft
relevantes Thema. Die IHK hält
Informationen zu den wesentli-
chen Umweltschutzbedingun-
gen vor und ist im Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz
sogar ausdrücklich damit be-
auftragt worden, den Unter-
nehmen im IHK-Bezirk dieses
Regelwerk näherzubringen. Sie
informiert über die jeweils rele-
vanten Verordnungen der Kom-
munen, des Landes Schleswig-
Holstein, des Bundes und der
Europäischen Union und steht,
wo immer es möglich und er-
forderlich ist, mit Rat zur Seite.

Konjunkturbeobachtung

Wirtschaft und Staat brauchen
Daten über die wirtschaftliche
Entwicklung als Grundlage für
unternehmerische und wirt-
schaftspolitische Entscheidun-
gen. Die IHK befragt in regelmä-
ßigen Abständen die Unterneh-
men der Tourismuswirtschaft
ihres Bezirks nach wichtigen
Konjunkturindikatoren wie Ge-
schäftslage, Zimmerauslastung,
Beschäftigungsabsichten und In-
vestitonsplänen. Die hieraus ent-
stehenden Saisonberichte beein-
flussen die regionale wirtschafts-
politische Tätigkeit der IHK. Die
Saisonberichte der Industrie-
und Handelskammern werden
auch bei der Konjunkturanalyse
des Sachverständigenrates, der
Deutschen Bundesbank und der
Bundesregierung herangezogen.



Statistik

Statistiken besitzen eine große
Bedeutung für die Beurteilung
eines Standortes, die Einord-
nung des eigenen Unterneh-
mens oder die Anwendung von
Wertsicherungsklauseln in Ge-
werberaum- und Mietverträ-
gen. Die IHK stellt der Touris-
muswirtschaft eine Vielzahl
ausgewählter statistischer
Kennziffern zur Verfügung.

Messen

Die IHK informiert über alle
überregionalen bedeutsamen
in- und ausländischen Messen
und Ausstellungen. Für Mes-
seunerfahrene verfügt sie über
wichtige Ansprechpartner, die
beim Messestart beraten. Sie
informiert über Messebeteili-
gungen und deren finanzielle
Förderung und stellt den Kon-
takt zur jeweiligen Messege-
sellschaft her. Für einzelne In-
landsmessen übernimmt die
IHK den Verkauf von Messekar-
ten und –katalogen.

Raumordnung 
und Bauleitplanung

Touristische Großprojekte wie
Golfplätze oder Freizeit- und
Ferienanlagen strahlen in er-
heblichem Umfang auf Stand-
orte und Regionen aus. Als ein-
zige Institution der Wirtschaft
sind die IHKs im Rahmen ihrer
hoheitlichen Aufgaben als »Trä-
ger öffentlicher Belange« in die
Bauleitplanung und die raum-

ordnerische Beurteilung touris-
tischer Projekte eingebunden.
Dabei können wir aus einem
umfangreichen Erfahrungs-
schatz schöpfen. Die IHK gibt
Stellungnahmen zur Vereinbar-
keit von Flächennutzungs- und
–bebauungsplänen mit den Ge-
samtinteressen der Wirtschaft
ab und begutachtet die Auswir-
kungen touristischer Projekte
auf die Tourismuswirtschaft.

Sachverständige

Es ist eine der wichtigsten IHK-
Aufgaben, Sachverständige und
Probenehmer öffentlich zu be-
stellen und zu vereidigen, auf
deren Sachverstand die Wirt-
schaft, Gerichte und Private zu-
rückgreifen können. Bewerber
um eine öffentliche Bestellung
und Vereidigung müssen ihre
besondere Sachkunde vor einem
Fachgremium unter Beweis stel-
len. Zusätzlich müssen sie ihre
persönliche Zuverlässigkeit
durch Referenzen nachweisen.
Entsprechendes gilt, wenn das
Gesetz von einem Versteigerer
besondere Sachkunde verlangt.
Im Anschluss daran betreut sie
die Sachverständigen, indem sie
sie auf Weiterbildungsmöglich-
keiten hinweist und ihre Tätig-
keit überwacht. Die IHK hält
Verzeichnisse der öffentlich be-
stellten und vereidigten Sach-
verständigen vor.

Schlichtungsstelle

Auseinandersetzungen sind lei-
der nicht immer zu vermeiden.
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Im Wirtschaftsleben sollte es
darum gehen, entstandenen
Streit außergerichtlich zu erle-
digen. Speziell für das Gastge-
werbe haben die schleswig-hol-
steinischen  Industrie- und
Handelskammern eine gemein-
same Schlichtungsstelle zur
Beilegung von Streitigkeiten bei
der Hotelklassifizierung errich-
tet. Die IHKs werden in dieser
Funktion als Vermittler zwi-
schen dem Klassifizierungsge-
ber, dem schleswig-holsteini-
schen Hotel– und Gaststätten-
verband und dem Klassifizie-
rungsnehmer tätig. Das
Schlichtungsverfahren hat das
Ziel, eine gütliche Einigung –
ohne Anrufung der Gerichte –
zwischen den Vertragsparteien
herbeizuführen.

Marktplatz für Informationen

Gerade in Branchen, die einer
dynamischen Entwicklung un-
terworfen sind, ist der Aus-
tausch von Informationen und
Einschätzungen, der Dialog
zwischen Unternehmern wich-
tig. In Branchentreffs für die
Tourismuswirtschaft greift die
IHK aktuelle Themen auf. Sie
bietet sich hierbei als Diskussi-
onsforum für Praktiker und Ex-
perten an, um zukunftsträch-
tige Themen des Gastgewerbes
sowie der Reisemittler und –
veranstalter zu erörtern

Zu guter Letzt

Haben Sie Schwierigkeiten mit
dem Denkmalschutz, mit spe-

ziellen Auflagen für ihren Be-
trieb oder Probleme mit der
Entsorgung von Sonderabfall?
Benötigen Sie Informationen
über EU-Verordnungen, Normen
oder Gesetze? Brauchen Sie
Adressen von potentiellen Ge-
schäftspartnern? Bei all diesen
Fragen stehen wir Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite und
schaffen Ihnen auf diese Weise
Freiräume für Ihre unternehme-
rische Tätigkeit. Sollten wir
Ihnen einmal nicht direkt wei-
terhelfen können, so erfahren
Sie bei uns die Namen anderer
kompetenter Ansprechpartner.
Dafür, dass wir hierbei über die
besten praxisnahen Informatio-
nen verfügen, sorgt der IHK-Ar-
beitskreis »Tourismuswirt-
schaft«. Dort finden sich regel-
mäßig Experten der Region aus
den verschiedenen Fachsparten
der Tourismuswirtschaft –
Gastgewerbliche Unternehmen
ebenso wie die Reisemittler und
Reiseveranstalter – zusammen.
So arbeiten viele Unternehme-
rinnen und Unternehmer in den
Gremien ehrenamtlich mit und
informieren uns über aktuelle
Probleme und Entwicklungen.

IHK-Service online

Das gesamte Servicepaket der
IHK zu Kiel, viele Broschüren,
Fachinformationen, Links und
Formulare gibt es natürlich
auch im Internet:

www.ihk-schleswig-holstein.de



Ansprechpartner

Geschäftsbereich Starthilfe
und Unternehmensförderung

Geschäftsführer
Björn Ipsen
Telefon: (0431) 5194-206
Telefax: (0431) 5194-565
ipsen@kiel.ihk.de

Wettbewerbs-, Absatz- und
Strukturfragen des Handels
Klaus Messidat
Telefon: (0431) 5194-207
Telefax: (0431) 5194-507
messidat@kiel.ihk.de  

Existenzgründungen, 
Unternehmensnachfolge
IHK-Krisenmanagement
(Runder Tisch)
Michael Schmidt
Telefon: (0431) 5194-230
Telefax: (0431) 5194-530
balk@kiel.ihk.de

Verbraucherorientierte
Dienstleistungen, Wehr-
dienstangelegenheiten
Hans-Georg Billmann
Telefon: (0431) 5194-276
Telefax: (0431) 5194-576
billmann@kiel.ihk.de  

Tourismusprojekte
Ingo Joachim Dahlhoff 
Telefon: (0431) 5194-284
Telefax: (0431) 5194-584
dahlhoff@kiel.ihk.de 

Zweigstelle Elmshorn
Kaltenweide 6, 25335 Elmshorn
Telefon: (04121) 4877-0
Telefax: (04121) 4877-39
elmshorn@kiel.ihk.de  

Zweigstelle Neumünster
Am Teich 1-3, 
24534 Neumünster
Telefon: (04321) 4079-0
Telefax: (04321) 4079-46
neumuenster@kiel.ihk.de  

Zweigstelle Rendsburg
Königinstr. 1, 
24768 Rendsburg, 
Telefon: (04331) 1375-0
Telefax: (04331) 1375-57
rendsburg@kiel.ihk.de 





Standortpolitik

Starthilfe und Unternehmensförderung

Aus- und Weiterbildung

International

Innovation | Umwelt

Recht | Fair Play

Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Bergstraße 2 | Haus der Wirtschaft
24103 Kiel

Telefon 0431 5194-0
Telefax 0431 5194-234
Internet www.ihk-schleswig-holstein.de


